
Amt Oder – Welse  BESCHLUSSVORLAGE  
Der Amtsdirektor 

Gemeindevertretung Schöneberg Datum: 02.03.2010 
 
Antragsteller: Amtsdirektor 

           öffentl ich  

federführendes Amt:  
Finanzverwaltung 
  Drucksachen Nr . (ggf. Nachtragsvermerk) 

BV50/2010/005 

Beratungsfolge Termin  Ein Für Geg Ent
 Bemerkungen 

Gemeindevertretung Schöneberg 26.04.2010      
 
Benehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister: ja/nein 

Betreff: 

Zustimmung zu den Niederschriften des Planwunschgespräches im Rahmen der 
Unternehmensflurbereinigung "Unteres Odertal" 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Schöneberg beschließt, den im Planwunschgespräch durch den 
Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse abgegebenen Erklärungen bezüglich der 
voraussichtlichen Neuzuteilung von Eigentumsflächen der Gemeinde Schöneberg in den 
Gemarkungen Flemsdorf (ONr. 3800/00), Felchow (ONr. 4000/00) und Schöneberg (ONr. 
5100/00, 5101/00) im Rahmen der Unternehmensflurbereinigung „Unteres Odertal“ 
zuzustimmen. 
 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß § 138 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 135 Abs. 4 Satz Brandenburgische 
Kommunalverfassung vertritt der Amtsdirektor die amtsangehörige Gemeinde. 
Im Rahmen der Unternehmensflurbereinigung „Unteres Odertal“ werden mit allen 
betroffenen Eigentümern Planwunschtermine durchgeführt, bei denen die 
Abfindungsansprüche der Eigentümer aufgenommen und erörtert werden.  
Eine endgültige, verbindliche Festlegung der Abfindungsansprüche erfolgt in diesem 
Rahmen jedoch noch nicht. 
Die entsprechenden Karten zu den nachfolgenden Niederschriften des 
Planwunschgespräches für die jeweiligen Gemarkungen liegen zu den Dienstzeiten in den 
Räumen des Amtes Oder-Welse, Finanzverwaltung/ Liegenschaften zur Einsicht aus. 



 
 
 
 
 
Anlagen: 

Gemarkung Felchow 
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Gemarkung Flemsdorf: 
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Gemarkung Schöneberg 
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gez. Amtsleiter Frau Spann gez. Amtsdirektor Herr Krause 

Der Beschluss wurde in der vorliegenden Form gefasst: 

Vorsitzender der Gemeindevertretung:......................................................................... 

 
  
 
 

B e s c h l u s s e r g e b n i s 
 

 
26.04.2010 Gemeindevertretung Schöneberg, 

Ortsvorsteher Flemsdorf, 
Ortsvorsteher Schöneberg 

  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
X einstimmig  vertagt  zurückgezogen 

X Ja  Nein  Enthaltung 

 lt. Beschlussvorlage  abweichend  abgelehnt 
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Ausschließung 
§ 22 Bbg 
KVerf 

 

 
 
 
  
 


